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Tiefe Teuerung verschafft dem Kanton Zürich Spielraum für Reallohnerhöhungen 

Die aufgelaufene Teuerung im September 2011 von 0,5 Punkten* ist tief ausgefallen. Der September-

Index ist für den Teuerungsausgleich an das Personal des Kantons Zürich massgebend. Der Zürcher 

Regierungsrat rechnete in seiner Finanzplanung noch mit einer Teuerung von 0,7%. Jetzt gewinnt der 

Kanton grösseren Spielraum für Reallohnerhöhungen, ohne die Rechnung strapazieren zu müssen. 

Die VERHANDLUNGSGEMEINSCHAFT verlangt vom Regierungsrat endlich die Erfüllung des bestehenden 

Lohnrechts, das erst seit zwei Jahren in Kraft ist. Kaum in Kraft ist der Regierungsrat schon wieder 

daran, auch dieses Lohnrecht in der Praxis auszuhebeln, wie er das über Jahre auch mit der alten 

Lohnordnung praktizierte. Bestehendes Recht verlangt, dass sich die Lohnentwicklung an jenen 

Arbeitgebern orientiert, die für den Wirtschaftsraum Zürich von Bedeutung sind (§ 16 

Personalverordnung). Als Messgrösse wird der UBS-Lohnindex genommen. Der Kanton Zürich liegt 

gegenüber diesem Index nach nur zwei Jahren bereits im Rückstand. 

Unsere Mindestforderungen:  

 Reallohnerhöhung von mindestens 200 Fr./Monat für alle. Die individualisierte Lohnpolitik des 

Kantons hat restlos versagt. Sie geht auf Kosten der unteren Lohnklassen und der Frauen (siehe 

dazu den Regierungsratsbeschluss 484 vom 13.4.2011 und seine Antwort auf die Anfrage 

156/2010 des Kantonsrats). 

 voller Teuerungsausgleich auch auf sämtlichen Erschwerniszulagen (Teuerungsverluste auf den 

Erschwerniszulagen seit letztem Ausgleich von Mitte 1999: 13,8%). 

 4000 Fr. Mindestlohn auch beim Kanton. 

Für Rückragen: Christoph Lips, VPOD-Regionalsekretär, 044 295 30 22 / 079 307 39 35 

* Korrigenda von 0,3 auf 0,5 Punkte am 18.10.2011 vorgenommen. 
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